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2023/026 – 

Ordnungsbehördliche Verordnung dreier verkaufsoffener Sonntage am 26. März 2023, sowie 

am 3. September 2023 und am 10. Dezember 2023 im Innenstadtbereich der Stadt Emmerich 

a.Rh. 

Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 

(Landesöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV.NRW.2006 S. 516), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften im Land 

Nordrhein-Westfalen – Entfesselungspaket I (GV. NRW S. 172) i.V.m. den §§ 27 und 31 des 

Gesetzes über den Aufbau und die Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz – 

OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW S. 528), zuletzt geändert 

durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV. NRW S. 762) wird von der Stadt Emmerich am 

Rhein als örtliche Ordnungsbehörde gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Emmerich am 

Rhein am 14.02.2023 folgende ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 

 

§ 1  

 

(1) Verkaufsstellen dürften im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein innerhalb der Wälle begrenzt 
durch den Kleinen Wall, Großen Wall, Ostwall, Bahnhofstraße bis zur Kreuzung Hafenstraße, 
Hafenstraße, Industriestraße ab Kreuzung Hafenstraße, Parkring und Rheinpromenade an folgenden 
Terminen geöffnet sein:  

 

1. Sonntag, den 26.03.2023 in der Zeit von 13.00 h bis 18.00 h anlässlich der Veranstaltung 

    „24. Emmericher Autoshow“ 

 

2. Sonntag, den 3.09.2023 in der Zeit von 13.00 h bis 18.00 h anlässlich der Veranstaltung 

    „Innenstadtrallye“  

 

3. Sonntag, den 10.12.2023 in der Zeit von 13.00 h bis 18.00 h anlässlich der Veranstaltung 

    „Lichtermarkt in Emmerich am Rhein“ 

 

(2) Die beschriebene Fläche der Innenstadt ist in der Anlage zu dieser Verordnung als schraffierte 
Fläche dargestellt.  

 

§ 2  

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen des § 1 dieser Verordnung 
Verkaufsstellen außerhalb der unter 1. – 3. genannten Örtlichkeiten und  

Geschäftszeiten öffnet.  

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 € 
geahndet werden.  
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§ 3  

 

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Die Ordnungsbehördliche Verordnung dreier verkaufsoffener Sonntage am 26. März 2023, sowie am 
3. September 2023 und am 10.Dezember 2023 im Innenstadtbereich der Stadt Emmerich am Rhein 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt  
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Emmerich am Rhein vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 

Emmerich am Rhein, den 28. Februar 2023 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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2023/027 –  

Ratssitzung am Dienstag, 28. März 2023 um 18:15 Uhr 

hier: Tagesordnungspunkte 

Am 28. März 2023 findet um 18:15 Uhr in der Aula der Gesamtschule Emmerich am Rhein (Gebäude 

Paaltjessteege) eine Sitzung des Rates statt.  

 

T a g e s o r d n u n g  
 

I. Öffentlich 
 
 
 1    Einführung eines neuen Ratsmitgliedes 

 
 2     Einwohnerfragestunde 

 
 3     Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 14.02.2023 

 
 
      Eingaben an den Rat 

 
 4    Freigabe des Nonnenplatzes als Parkplatz;  

hier: Eingabe Nr. 5/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am 
Rhein 

 
 5    Überprüfung der Sportanlagen auf Barrierefreiheit;  

hier: Eingabe Nr. 6/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am 
Rhein 

 
 6    Prüfung der Einführung eines Integrations- und 

Inklusionspreises;  
hier: Eingabe Nr. 7/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am 
Rhein 

 
 7    Einrichtung eines Feierabendmarktes;  

hier: Eingabe Nr. 8/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am 
Rhein 

 
 
      Vorlagen 

 
 8    Ersatzwahlen zu den Ausschüssen 

 
 9    Leiter der Freiwilligen Feuerwehr;  

hier: Bestellung eines stellvertretenden Wehrführers 
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 10    Ersatzwahl zur Vertretung in den Gremien der städtischen 
Beteiligungen 

 
 11    ABS 46/2 - PFA 3.5 Änderung der Stellungnahme zur Forderung 

auf Aufweitung der lichten Höhe Eisenbahnüberführung (EÜ) Am 
Moddeich 

 
 12    Vorstellung "Mehr Bäume Jetzt" 

 
 13    Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage Tackenweide 

 
 
      Anträge an den Rat 

 
 14    Anbringung von Ampeltrittbrettern für Fahrradfahrer/innen;  

hier: Antrag Nr. I/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 15     Mitteilungen und Anfragen 

 
 16     Einwohnerfragestunde 

 

II. Nichtöffentlich 
 
 
 17     Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 14.02.2023 

 
 18    Aufstellung der Nebentätigkeiten des Bürgermeisters gem. § 8 

Absatz 2 Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsbG) 
 
 19    Ehrung von Personen 

 
 20    Bericht aus Gesellschaften;  

hier: a) Beirat EGE 08.03.2023  
        b) Aufsichtsrat SWE 16.03.2023  
        c) Gesellschafterversammlung Wifö 21.03.2023 

 
 21    Ankauf von Erbpacht - Treffpunkt OGATA Leegmeer 

 
 22    Vereinbarung zur Nutzung der Deichkronenradwege mit dem 

Deichverband Bislich-Landesgrenze 
 
 23     Mitteilungen und Anfragen 

 
 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 17. März 2023 
 
 
 
 
Peter Hinze  
Bürgermeister 
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2023/028 –  
Öffentliche Bekanntmachung der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein über die 
Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 
 
Gem. § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht: 
 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 2021 

 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 21.09.2022 den Jahresabschluss der 
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein zum 31.12.2021 nebst Lagebericht festgestellt. 
 
Darüber hinaus wurde in der gleichen Sitzung vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein bezüglich der 
Gewinnverwendung beschlossen, dass  
 
ein Betrag in Höhe von 760.141,00 € im Rahmen der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt                                                    
Emmerich am Rhein abzuführen ist. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein zum 
31.12.2021 liegen im Betriebsgebäude der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein, Blackweg 40, 
Zimmer 13, in 46446 Emmerich am Rhein während der Öffnungszeiten (Mo. – Mi. und Fr. 8:30 – 12:00 
Uhr, Do. 14:00 – 18:00 Uhr) zur Einsichtnahme aus. 
 
 
2. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
„An die Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein - eigenbetriebsähnliche Einrichtung Emmerich am 
Rhein 
 
Prüfungsurteile 

 
Wir haben den Jahresabschluss der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein - eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung-, Emmerich am Rhein - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein - 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung - für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 
geprüft. 
 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein- 

Westfalen (EigVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie den landesrechtlichen 

Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie 

seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr Januar bis zum 31. Dezember 2021 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der 

landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
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Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 

Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der Betriebsleitung für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 
Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist 
die Betriebsleitung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO 
NRW) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
(EigVO NRW) zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und 
ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 

planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 

erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 

falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 

Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 

beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 

Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 

die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 

ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleitung 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 

ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs 

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 

im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und 

im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 

sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
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Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 

Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 

Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 

zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unterneh- 

mens. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 

geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 

zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleitung zugrunde gelegten 

bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 

zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 

Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 

liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 

Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 

abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, im März 2023 
 
 
 
Vervoorst 
Betriebsleiter 
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2023/029 –  

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes 

(LZG NRW) an Herrn Daniel Wojciech Cuch 

Der Bußgeldbescheid vom 18.01.2023   Aktenzeichen:  092651240 

 

An 

Herrn 

Daniel Wojciech Cuch 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

ul. Sloneczna 5/2 

22-360 Rejowiec 

Polen 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der Verfügung 
durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist die öffentliche 
Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am 
Rhein, FB 6 –Bürgerservice und Ordnung-, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises 
(Reisepass), abgeholt oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 14.03.2023 

Im Auftrag 

 

gez. Bartsch 

Leiterin Fachbereich 6 
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2023/030 –  

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes 

(LZG NRW) an Frau Sonja Verhoef 

Der Bußgeldbescheid vom 25.01.2023   Aktenzeichen:  092628213 

 

An 

Frau 

Sonja Verhoef 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Schrassertstraat 2 

3882 CN Putten 

Niederlande 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der Verfügung 
durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist die öffentliche 
Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am 
Rhein, FB 6 –Bürgerservice und Ordnung-, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises 
(Reisepass), abgeholt oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 08.03.2023 

Im Auftrag 

 

gez. Bartsch 

Leiterin Fachbereich 6 
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2023/031 –  

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes 

(LZG NRW) an Herrn Hossein Yosufi 

Bußgeldbescheid vom 08.02.2023   Aktenzeichen:  092650413 
Bußgeldbescheid vom 08.02.2023   Aktenzeichen:  092650235 
 

An 

Herrn 

Hossein Yosufi 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Alfons De Cockstrat 10, 101 

2020 Antwerpen 

Belgien 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der Verfügung 
durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist die öffentliche 
Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am 
Rhein, FB 6 –Bürgerservice und Ordnung-, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises 
(Reisepass), abgeholt oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 14.03.2023 

Im Auftrag 

 

gez. Bartsch 

Leiterin Fachbereich 6 
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2023/032 –  

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes 

(LZG NRW) an Herrn Aleksandar Zhelyazkov 

Bußgeldbescheid vom 18.01.2023   Aktenzeichen:  092651282 
Bußgeldbescheid vom 22.02.2023   Aktenzeichen:  092627918 
 

An 

Herrn 

Aleksandar Zhelyazkov 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

ZH.K.Diana 16, vh.A, et.4, ap. 14 

8600 Obl. Yambol, Gr. Yambol 

Bulgarien 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der Verfügung 
durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist die öffentliche 
Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am 
Rhein, FB 6 –Bürgerservice und Ordnung-, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises 
(Reisepass), abgeholt oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 14.03.2023 

Im Auftrag 

 

gez. Bartsch 

Leiterin Fachbereich 6 

 

 


